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Tagesordnungspunkt:

erfahren haben

Forderung von Selbsthilfegruppen ehemaliger Heimkinder und Menschen, die in
Psychiatrie und Behindertenhilfe in der Zeit von 1949 bis 1975 Unrecht und Leid

Beschlussvorschlag:

Heimkinder" gemadB Vorlage Nr. 15/2387 zugestimmt.

Zur Umsetzung der finanziellen Férderung von Selbsthilfegruppen ehemaliger Heimkinder
wird der Fortschreibung der Richtlinien "Férderung von Selbsthilfegruppen ehemaliger

Ergebnis:

|Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berUhrt eine oder mehrere Zielrichtungen des

LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK. nein
Gleichstellung/Gender Mainstreaming:
|Diese Vorlage bericksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe: 052

Ertrage: Aufwendungen:
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Auszahlungen:
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der MaBnahme:

Jahrliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

ja

Lubek




Zusammenfassung

Der LVR beabsichtigt, die rheinischen Selbsthilfeprojekte ehemaliger Heimkinder und
Menschen, die in Psychiatrie und Behindertenhilfe in der Zeit von 1949 bis 1975 Unrecht
und Leid erfahren haben, durch Bereitstellung finanzieller Mittel weiterhin zu
unterstitzen. Die Landschaftsversammlung hatte in ihrer Sitzung am 13.12.2023 dazu
den Antrag Nr. 15/149 beschlossen. Mit dieser Vorlage Nr. 15/2387 informiert die
Verwaltung Uber die Umsetzung und unterbreitet einen entsprechenden Vorschlag zur
Fortschreibung der Forderrichtlinie.




Begrundung der Vorlage Nr. 15/2387:

1. Ausgangslage

Anknipfend an die bereits in Vorjahren erfolgte finanzielle Unterstiitzung der Arbeit von
Selbsthilfegruppen hat die Landschaftsversammlung in ihrer Sitzung am 13.12.2023 den
Antrag Nr. 15/149 beschlossen. Danach stellt der LVR Fordermittel fur rheinische
Selbsthilfegruppen und -projekte ehemaliger Heimkinder und Menschen, die in
Psychiatrie und Behindertenhilfe in der Zeit von 1949 bis 1975 Unrecht und Leid erfahren
haben, zur Verfigung. Hierzu werden in den Jahren 2024, 2025 und 2026 jeweils
200.000 Euro (insgesamt 600.000 Euro) bereitgestellt.

2. Umsetzung

Zur Umsetzung des 0.g. Beschlusses sind eine Fordersatzung und eine Forderrichtlinie
erforderlich.

Die durch den Landschaftsausschuss in seiner Sitzung vom 23.06.2020 in Anwendung
von 8 11 Abs. 5 LVerbO i.V.m § 11 Infektionsschutzgesetz beschlossene Satzung
~Forderung von Selbsthilfegruppen ehemaliger Heimkinder" (Vorlage Nr. 14/3956/1) ist
nach wie vor in Kraft. Hierzu besteht kein Anderungsbedarf, da diese Satzung keine
konkreten Forderjahre enthalt und die Betrage sich nicht verandert haben.

In der gleichen Sitzung hatte der Landschaftsausschuss die Richtlinien zum Programm
"Forderung von Selbsthilfegruppen ehemaliger Heimkinder" gemaf Vorlage Nr. 14/3957
beschlossen. Diese wurden zuletzt durch Beschluss des Landschaftsausschusses vom
29.09.2023 gemal Vorlage Nr. 15/1946 gedndert. Aufgrund des beschlossenen Antrages
Nr. 15/149 ist diese Richtlinie hinsichtlich der Forderjahre fortzuschreiben.

Die Verwaltung schlagt dazu die in der Anlage aufgefiihrten Anderungen vor.

In Vertretung

Dannat



Anlage 1 zur Vorlage Nr. 15/2387:

Die gemaB Vorlage Nr. 14/3957 beschlossenen, zuletzt durch Beschluss der Vorlage Nr.
15/1946 geanderten, Richtlinien zum Programm "Férderung von Selbsthilfegruppen
ehemaliger Heimkinder" werden wie folgt gedandert:

1. Forderzweck
Ziffer 1, Satz 1 andert sich wie folgt:
»,Die Férderung, die bis einschl. 2026 gewahrt wird, (...)"

2. Forderung
Ziffer 3, 1. Satz andert sich wie folgt:

.Der festgelegte Forderzeitraum umfasst die Jahre 2024 bis einschlieBlich 2026."

3. Antragstellung
Ziffer 5.1, 2. Absatz, Satz 1 andert sich wie folgt:
»,Die Antragsteller*innen/Férderempfanger*innen missen den Antrag fir die Forderjahre
bis einschl. 2026 spatestens zum 01. Marz fir das jeweilige laufende Haushaltsjahr
einreichen."

Ziffer 5.1, 2. Absatz, Satz 2 @ndert sich wie folgt:

,Eine Ausnahme bildet das Jahr 2024. Die Fordermittel fiir das Jahr 2024 konnen
bis zum 31.12.2024 beantragt werden."

4. Inkrafttreten
Ziffer 7 erhalt folgende Fassung:

,Die I'-'\nderung der Richtlinien tritt am 25.06.2024 in Kraft."



Anlage 2 zur Vorlage Nr. 15/2387:

Richtlinien des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) zur Forderung im
Rahmen des Programms
~Ehemalige Heimkinder stiarken - Forderung von Selbsthilfeprojekten™
- im Folgenden ,Programm" genannt -

in der Fassung vom

25.06.2024

1. Forderzweck

Die Férderung, die bis einschlieBlich 2026 gewahrt wird, hat das Ziel und den Zweck
durch die Férderung von Selbsthilfeprojekten ehemalige Heimkinder im Rheinland
finanziell zu unterstiitzen. Sie soll den Menschen zugutekommen, die im Rheinland in
ihrer Kindheit und Jugend in Heimen der Jugend- und Behindertenhilfe leben mussten.
Diese Menschen haben in den jeweiligen Einrichtungen haufig erheblich unter den
Verhaltnissen und den dort oft herrschenden Unrechtssystemen leiden missen, viele
empfinden sich als Opfer. Einige der hiervon Betroffenen schlieBen sich in Eigeninitiative
zusammen, um sich gegenseitig zu stitzen und zu helfen. Die entsprechenden Gruppen,
die sich im Rheinland gebildet haben oder bilden werden, sollen gestarkt und hierdurch
zum Gelingen geeigneter Projekte beigetragen werden. Diese Projekte kénnen sich auf
alle Aspekte beziehen, die geeignet sind, die Arbeit der Gruppen zu erméglichen und zu
unterstiitzen. Durch die Férderung soll dabei geholfen werden, dass Menschen aus ihrer
Opferhaltung heraustreten und gemeinsam aktiv die Zukunft gestalten kénnen. Dazu
gehért, dass sie in den Gruppen gegenseitig vorhandene Angste abbauen und
Bewaltigungsstrategien entwickeln.

Anliegen dieses Férderprogramms ist es, dass der LVR in Zukunft auch finanziell zum
Gelingen entsprechender Initiativen beitragt und damit die Grundlage fiir eine langfristige
Stabilisierung der selbstorganisierten Unterstlitzungssysteme schafft und damit auch
dazu beitragt, dass sich Vorgdange wie damals nicht wiederholen.

2. Zuwendungsempfanger*innen

Zuwendungsempfanger*innen sind eingetragene Vereine, Selbsthilfegruppen und
vergleichbare Initiativen mit Sitz im Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland von und
flir Menschen, die in der Vergangenheit in Einrichtungen der Jugendhilfe oder/und
Behinderteneinrichtungen oder/und Psychiatrien oder/und Heilpadagogischen
Einrichtungen gelebt haben (im Folgenden ,Initiativen™ genannt). Diese Voraussetzungen
bestehen in jedem Fall bei Personen, die in der Vergangenheit Leistungen aus dem
»~Fonds Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1975" oder aus
der Stiftung Anerkennung und Hilfe® beantragen konnten. Zuwendungsempfanger*innen
kdénnen auch Gruppen von Menschen sein, die sich in der Griindungsphase eine der o.g.
genannten Organisationen befinden. Eine Férderung von Einzelpersonen findet nicht
statt.

3. Forderung

Der festgelegte Férderzeitraum umfasst die Jahre 2024 bis einschlieBlich 2026. Der LVR
gewahrt die Foérdermittel freiwillig im Rahmen verfligbarer Haushaltsmittel.

Die Hochstsumme fiir die Forderung betragt pauschal (ohne besonderen
Verwendungsnachweis) 5.000 Euro/Kalenderjahr/Initiative. Zusatzlich kann eine
Férderung in Hohe von maximal 60.000 Euro/ Kalenderjahr/Initiative auf der Grundlage
einer Kostenkalkulation und mit Verwendungsnachweis (vgl..) beantragt werden. Der



Landschaftsverband Rheinland entscheidet im Einzelfall nach pflichtgemaBem Ermessen
u.a. auf der Grundlage der erwarteten Reichweite, Nachhaltigkeit und insbesondere unter
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes tber die Forderung.

Die Fordersumme ist begrenzt auf 65.000 Euro pro Kalenderjahr pro Initiative.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Férderung.

4. Kosten

Zu den abrechnungsfahigen Kosten gehéren:

4.1

4.2

4.3

Kosten, die Uber den maximal zugesprochenen Forderbetrag (héchstens 65.000
Euro) pro Initiative im jeweiligen Férderjahr hinausgehen, werden aus Mitteln
dieses Programms nicht ibernommen.

Die Kosten zur Vorbereitung der beantragten FérdermaBnahme sind ebenfalls
forderfahig.

Auflagen hinsichtlich der Mittelverwendung die sich aus dem jeweiligen
Férderbescheid ergeben, sind einzuhalten.

5. Antragstellung/ Auszahlung

5.1

5.2

Die mdgliche Forderung erfolgt auf schriftlichen formlosen Antrag. Aus diesem
Antrag muss hervorgehen, dass es sich um eine Initiative von und fir
Menschen, die in der Vergangenheit in Einrichtungen der Jugendhilfe oder/und
Behinderteneinrichtungen oder/und Psychiatrien oder/und Heilpadagogischen
Einrichtungen gelebt haben, handelt.

Die Antragsteller*innen/Forderempfanger*innen missen den Antrag fir die
Férderjahre bis einschl. 2026 spatestens zum 01. Marz flr das jeweilige
laufende Haushaltsjahr einreichen. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2024. Die
Férdermittel flr das Jahr 2024 kdénnen bis zum 31.12.2024 beantragt werden.

Die Pauschale von 5.000 Euro kommt mit bestandskraftiger Bewilligung zur
Auszahlung. Die weiteren Férdermittel kdnnen bei Anfall der im Vorfeld
prognostizierten Aufwendungen abgerufen werden.

Die Abrufung erfolgt per Mail/ schriftlicher Anforderung gegeniiber der im
Férderbescheid benannten Stelle. Die Abrufung kann bis zu 2 Wochen vor Anfall
der Aufwendungen erfolgen

6. Weitere Verfahrensregeln

Im Einzelnen gelten folgende Regelungen:

6.1

6.2

Verwendungsnachweis: Die Initiative hat spatestens bis zum 31.12. des
jeweiligen Férderjahres einen einfachen Verwendungsnachweis formfrei
einzureichen. Darin ist die zweckgerechte Verwendung der Férdermittel durch
entsprechende Belege nachzuweisen. Dies gilt nicht fir die pauschale
Férdersumme von 5.000 Euro/Initiative/Kalenderjahr. Hier genligt eine
schriftliche Verwendungserklarung durch einen Bevollmachtigten der jeweiligen
Initiative.

Rickforderung der Zuwendung: Die Zuwendung ist zu erstatten, wenn die
Zuwendung nicht oder nicht mehr flir den vorgesehenen Zweck verwendet wird
oder wenn die Zuwendung durch unrichtige oder unvollstandige Angaben



erwirkt worden ist oder der Belegpflicht nicht nachgekommen wird (§§ 48, 49,
49a VwVfG).

7. Inkrafttreten

Die Anderung der Richtlinien tritt am 25.06.2024 in Kraft.



	Begründung15-2387
	15-2387 Anlage 1 Änderungen
	15-2387 Anlage 2 Richtlinien

